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Pregarten, 13.05.2024

Bebauungsplan Nr. 35 ,,Zainze
Teilauflassung des Bebauungsplanes Nr. 12 im Siedlungsbereich Zainze

Kundmachung

Der vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Pregarten in seiner Sitzung am I8.O4.2O24

beschlossene Bebauungsplan Nr. 35 ,,Zainze" und die gleichzeitige Teilauflassung des

Bebauungsplanes Nr. L2 im Siedlungsbereich Zainze, wird hiermit gemäß S 34 Abs' 5 O.ö.

Raumordnungsgesetz Igg4, LGBI. Nr. tt4/1993, idgF., in Verbindung mit 5 94 O.ö.

Gemeindeordnung 1990, LGBI. Nr. 9I/L99O, idgF., als Verordnung der Gemeinde

kundgemacht.

Das Land Oberösterreich, Abteilung Raumordnung, hat mit Schreiben vom 09'04'2024, RO-

ZO24-54372/8-HT, gemäß 5 34(1) Oö. Raumordnungsgesetz t994 mitgeteilt, dass der

Bebauungsplan keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf, zumal überörtliche

lnteressen im besonderen Maße nicht berührt werden.

Der Plan liegt zwei Wochen im Stadtamt Pregarten zur öffentlichen Einsichtnahme während

der Amtsstunden auf und wird mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist

am folgenden Tag rechtswirksam.

Der Anderungsplan liegt auch nach lnkrafttreten während der Amtsstunden beim Stadtamt

Pregarten zur Einsichtnahme für jedermann auf'
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